
Entscheidungen straße

wenn der Schaden auf eine Handlung oder lJnterlassung

zurückzuführen ist, die der Frachtführer oder einer in S 428

genannte Person vorsätzlich oder leichtfertig und indem Be-

wusstsein, dass ein Schaden mit \Wahrscheinlichkeit eintreten

werde, begangen hat. Der Frachtführer hat den Impfstoff'vor-
sätzlich nicht dem Empfiänger übergeben, sondern im Garten

des Empfängers abgestellt. Vorsatz ist anzunehmen, da zwi'
schen dem Versicherungsnehmer der Klägerin und der Be-

klagten unstreitig die persönliche Anlieferung beim Empän-
ger vereinbart war und hierauf ausweislich des Lieferscheins

der konkrete Frachtftihrer nochmals hingewiesen worden

war, Neben dem Vorsatz des Frachtführers ist nicht weitere

Voraussetzung Iiir den Ausschluss der Haftungshöchstbe-

tragsbeschränkung, dass der Frachtftihrer in dem Bewusstsein

gehandelt hat, dass ein Schaden mit lVahrscheinlichkeit ein-

treten werde. Dieses Tätbestandsmerkmal muss lediglich vor-

liegen, soweit der Frachtführer lediglich leichtfertig gehandelt

hat. Das ergibt sich schon aus dem \Tortlaut von S 435 HGB.

Die Nebenforderungen folgen aus SS 280 Abs. 1, Abs.2,
286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB.

Die Kostenentscheidung beruht auf S 91 Abs. I ZPO, die

Entscheidung zur voriäufigen Vollstreckbarkeit auf S 709
Sarz I und 2ZPO.
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Einsender: RA Benjamin Grimme, Hamburg

55 425 ff., 435,45e ff. HGB

1. Arzneimittel, welche- nach Ablage durch den Fracht-

führer - dem Zugriff Dritte/Witterungseinflüssen ausge-

setzt sind, sind nicht mehr verkehrsfähig.

2. Ein vertragswidriges Verhalten eines Frachtführers
(hier: Ablage der Sendung beim Empfänger, statt ver-

traglich geschuldeter persönlicher Übergabe) begründet
(immer) ein qualifiziertes Verschulden.

ILeitsätze des Einsenders]

AG Weinheim, Urt. v, 13.04-2023 - 2 C 2OA/21

lass, mit Schriftsatz vom 09.03.2022 dieKage auf die Be-

Id,agte Zrffer 2 zu erweitern.

Die Klägerin behauptet, aufgrund der konkreten Gescheh-

nisse anlässlich des Tiansports ist bei den beflorderten Gütern

ein Totalschaden eingetreten.

Ztdem ist die Klägerin der AufFassung, obgleich der Jtans-

port durch die Beklagte Ziffer 2 durchgeführt worden sei,

haftet zudem die Beklagte Ziffer 1 unter Rechtscheinsge-

sichtspunkten.

t...1

Die Beklagten sind derAuffassung, soweit hiernach von einer

Haftung auszugehen sei, sei diese der Höhe nach begrenzt.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage hatte in der Sache lediglich gegenüber

der Beklagten Ziffer 2 Erfolg. Eine Einstandspflicht der Be-

klagten Trffer 1. besteht indes - auch unter Rechtscheinsge-

sichtspunkten - nicht.

l.

Die Klage war gegenüber der Beklagten Ziffer I abzuwei-

sen. Denn unstreitig wurde mit dem Tiansport die Beklagte

Ziffer 2 beauftragt. Auch wenn die Beklagte Zrffer l sich im
Zuge des Regulierungsverfahrens eingeschaltet hat, ergibt

sich ihre Eintrittspflicht nicht aus einer möglichen Pflicht-
verletzung. Aber auch die Abgabe eines Schuldanerkenntnis-

ses war für das Gericht nicht ersichtlich.

2.

Die Klägerin kann hingegen aus übergegangenem Recht von

der Beklagten Zlffer 2 Schadensersatz in geforderter Höhe

verfangen.

a. Unabhängig von einer Abtretung ergibt sich insoweit die

Aktivlegitimation der Klägerin - nach erfolgter Regulie-

rung - aus S 86 WG.

b. Die Eintrittspflicht der Beklagten Ziffer 2 folgt aus

SS 425 tr., 459 ff. HGB. Eine Pflichwerletzung ist hierbei -
in zurechenbarer Art und lVeise - darin zu sehen, dass der

Mitarbeiter der Beklagten Ziffer 2 entgegen den eindeutigen

Anweisungen die zur Beförderung gelangten Medikamente

nicht dem Empfänger ausgehändigt aus, sondern vielmehr

diese über einen Zeitraum von erwa 3Tagen unbeaußichtigt

und dem Zugriff Dritter schutzlos ausgesezt bei den Tonnen

des Empfiingers zurückiieß.

c. Hierdurch ist auch ein Schaden eingetreten. Denn gem.

S 6 Abs. 3 der Arzneimittelhandelsverordnung ist während

des Tiansports der Arzneimittel bis zur Übergabe an den Ver-

anwortungsbereich des EmpFingers dafür Sorge zu tragen,

dass kein Unbefugter Zrgriff zu den Arzneimitteln hat und

die Qualität der Arzneimittel nicht beeinträchtigt wird. Hier-
bei geht das Gericht davon aus, dass - unabhängig von den

damaligen \Titterungsverhdltnissen- Schaden bereits da-

durch eingetreten ist, dass das Paket mit den Arzneimitteln
über einen Zeitraum von 3 Tägen hinweg dem Zugriff Drit-
ter und damit auch einer möglichen Manipulation schutzlos

ausgesetzt war. Hierbei ergibt sich nichts anderes daraus, dass

das Paket offensichtlich - zumindest dem äußeren Anschein

nach - unversehrt geblieben ist. Denn die Manipulation kann
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Die Klägerin macht aus übergegangenem Recht Schadens-

ersatzansprüche aufgrund eines Tlansports von Arzneimit-
teln geltend.

Die Klägerin ist alleiniger Tiansporwersicherer der S M e.K'

Der Versicherungsnehmer der Klägerin beauftragte im April
2020 die Beklagte Ziffer 2 mit einem flansport von Medika-
menten mit einem \7ert von 2.832.49 € an einen Herrn J in
H. Entgegen der von dem Mitarbeiter der BeklagtenZrffer 2

quittierten Sendungspapiere wurde die Sendung nicht etwa

bei dem Emp{änger abgeliefert, sondern vielmehr die -Ware

im Vorgarten/beim Sperrmüli abgesteilt. Dort verblieb sie

über einen Zeitraumvon erwa 3Tagen.

Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 04.O2.2021 zunächst

gegen die Bekiagte Ziffer I Klage zum Amtsgericht Mann-
heim erhoben. Nach Verweisung des Rechtsstreits an das

Amtsgericht tVeinheim nahm die Klägerin letztlich den Be-

schluss des Landgerichts Mannheim vom 24.02.2022 im
Hinblick auf die beantragte Rubrumsberichtigung zum An-

106



Personenbeförderung Entscheidun gen

* Verfahrenssprache: Deutsch,

angesichts der heutigen Möglichkeit auch dergestalt erfolgen,

dass nicht auf den ersten Blick offensichtliche Schäden am

Verpackungsmaterial zu sehen sind. Hierbei ist nach Auffas-
sung des Gerichts auch in besonderem Maße zu sehen, dass

es sich hierbei um A-rzneimittel handelt, die ftir eine ohnehin
schon ogesundheitlich vorgeschädigten< Personenkreis ge-

dacht sind. Dies führt dazu, dass gerade dieser Personenkreis

aufgrund der Vorerkrankung eine besondere gesundheitliche
Sensibilisierung aufweist. Dies führt dazu, dass sich der Ver-

sicherungsnehmer der Klägerin gerade nicht einfach den übli-
chen Tiansportunternehmen bedient, die etwa beim Versand

von Kleidungsstücken oder Spielzeug für Kinder eingesetzt

werden. Velmehr nahm der Versicherungsnehmer der Klä-
gerin diese besondere Situation gerade zum Anlass, erfahrene

Tlansportunternehmer in diesen Bereichen einzuschalten.

d. Eine Haftungsbeschränkung war nicht anzunehmen.

Vielmehr ist die Haftung der Beklagten Ziffer 2 gem. $ 435

HGB der Höhe nach unbegrenzt. Denn nach zutreffender
Aufhssung begründet ein vertragswidriges Verhalten eines

Spediteurs/Frachtführers immer ein qualifiziertes Verschul-
den in diesem Sinne (BGH TiansportR 2005, 311, 313;
BGH TlansportR 2010, 437, 440; BGH tansportR 2010,
200, 220; OLG München TiansportR 2010, 352; OLG
Stuttgart TiansportR 20 I I , 340, 343; OLG München Tians-
portR 2016, 193; OLG Celle, TiansporrR2}l9,428).

Hinzukommt, dass sich der für die Beklagte Ziffer 2 z;.t-

ständige Mitarbeiter in schlechterdings nicht mehr nach-

vollziehbarer Art und tVeise die Ordnungsmäßigkeit der

Ablieferung sozusagen ,selbst quittierten. Schon bereits in
diesem Vorgehen kann kein Augenblicksversagen mehr ge-

sehen werden.

t...1

Einsender: RA Benjamin Grimme, Hamburg

Personenbeförderung

Art. 17 MÜ

Art. 17 Abs. 1 des Übereinkommens zur Vereinheitli-
chung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im
internationalen Luftverkehr, das am 28.05.1999 in Mon-
treal geschlossen, am 09.12.1999 von der Europäischen
Gemeinschaft unterzeichnet und durch den Beschluss
2OO1l539lEG des Rates vom 05.04.2001 in ihrem Namen
genehmigt wurde,

ist dahin auszulegen, dass

die unzureichende medizinische Erstversorgung eines
Reisenden an Bord eines Luftfahrzeugs, die zu einer Ver-
schlimmerung der durch einen >Unfall< im Sinne dieser
Bestimmung verursachten Körperverletzung geführt
hat, als Teil dieses Unfalls anzusehen ist.

EuGH, Urt. v. O6.07.2O23 - C-51O121*

ECLI:EU:C:2023:550
(vorgehend: OGH, Entscheidung vom 05.08.2021 in dem
Verfahren DB gegen Austrian Airlines AG)

[l] Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Ausle-

gung von '\rt. 17 Abs. I sowie der Art. 29 und 35 des am

28.05.1999 in Montreal geschlossenen, von der Europäi-
schen Gemeinschaft am 09.L2.1999 unterzeichneten und
mit dem Beschluss 200ll539lEG des Rates vom 05.04.2001
(ABl. 2001, L 194, S. 38) in ihrem Namen genehmigten
Übereinkommens zur Vereinheitlichung bestimmter Vor-
schriften über die Befiorderung im internationalen Lufwer-
kehr (im Folgenden: Übereinkommen von Montreal), das in
Bezug auf die Europäische Union am 28.06.2004 in Kraft
getreten ist.

[2] Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits z.wischen DB
und der Austrian Airlines AG, einem Luftfrachtführer, über

eine Klage von DB auf Ersatz des Schadens, der DB durch

die medizinische Ersrversorgung an Bord eines Luftfahrzeugs
während eines von Austrian Airlines durchgeführten Fluges

entstanden ist.

Rechtlicher Rahmen

Völkerrecht

[3] In den Erwägungsgründen 3 und 5 des Übereinkom-
mens von Montreal heißt es:

,[Die Vertragsstaaten erkennen die] Bedeutung des Schutzes

der Verbraucherinteressen bei der Befürderung im interna-
tionalen Lufwerkehr und eines angemessenen Schadenersat-

zes nach dem Grundsatz des vollen Ausgleichs [an];

gemeinsames Handeln der Staaten zur weiteren Harmoni-
sierung und Kodifizierung bestimmter Vorschriften über die

Beförderung im internationalen Luftverkehr durch ein neues

Übereinkommen [ist] das beste Mittel .. ., um einen gerech-

ten Interessenausgleich zu erreichenn.

[4] Art. 17 [,Tod und Körperverletzung von .Reisenden -
Beschädigung von Reisegepäck") Abs. I dieses Ubereinkom-
mens lautet:

,Der Luftfrachtführer hat den Schaden zu ersetzen, der da-

durch entsteht, dass ein Reisender getötet oder körperlich
verlezt wird, jedoch nur, wenn sich der Unfall, durch den

der Tod oder die Körperverletzung verursacht wurde, an

Bord des Luftfahrzeugs oder beim Ein- oder Aussteigen er-

eignet hat.u

[5] Art. 29 (,Grundsatz für Ansprüchen) Satz I des Überein-
kommens sieht vor:

oBei der Beförderung von Reisenden, Reisegepäck und Gü-
tern kann ein Anspruch auf Schadenersatz, auf welchem
Rechtsgrund er auch beruht, sei es dieses Übereinkommen,
ein Vertrag, eine unerlaubte Handlung oder ein sonstiger

Rechtsgrund, nur unter den Voraussetzungen und mit den

Beschränkungen geltend gemacht werden, die in diesem

Übereinkommen vorgesehen sindu.

[6] Art.35 ("Ausschiussfristn) Abs. I des Übereinkommens
bestimmt:


